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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 17. November 2023

W e r n e r  S c h w a r z 
Minister 

für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

Landesverordnung 
zur Änderung der Schleswig-Holsteinischen Vergabeverordnung und Aufhebung 

der Schutzsuchenden-Vergabeverordnung

Vom 21. November 2023

Aufgrund des § 5 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 des 
Vergabegesetzes Schleswig-Holstein vom 8. Februar 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 40) verordnet das Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus:

Artikel 1
Änderung der Schleswig-Holsteinischen 

Vergabeverordnung1)

Die Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung 
vom 1. April 2019 (GVOBl. Schl-H. S. 72) wird wie 
folgt geändert:

1. Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„§ 1 
Zweck und Anwendungsbereich 

der Verordnung

(1) Diese Verordnung regelt die bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge und Baukonzessionen einzu-
haltenden Verfahren nebst Ausnahmen und Wert-
grenzen, soweit der geschätzte Auftragswert die 
jeweiligen EU-Schwellenwerte nicht erreicht oder 
überschreitet. Die Verordnung gilt auch für Lose, auf 
die der öffentliche Auftraggeber die Regelung von 
§ 3 Absatz 9 der Vergabeverordnung (VgV) vom 
12. April 2016 (BGBl. I S. 624), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. August 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 222), anwendet.

(2) Auch im Anwendungsbereich dieser Verord-
nung sind im Falle der Binnenmarktrelevanz1 die 
Grundsätze des EU-Primärrechts zu beachten.

(3) Bei Vergaben nach § 3 Absatz 3 des Ver-
gabegesetzes Schleswig-Holstein (VGSH) vom 
8. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S.40) gelten 
die Ausnahmen nach §§ 137 bis 140 sowie nach 
§§ 149, 150 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

1) Ändert LVO vom 1. April 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 7220-4-2

schränkungen (GWB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 
ber. S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 294), entsprechend.“

§ 2 
Schätzung der Auftragswerte, 

Begriffsbestimmungen

(1) Die Schätzung der Auftragswerte erfolgt ent-
sprechend § 3 VgV.

(2) Auftragswert im Sinne dieser Verordnung ist der 
nach Absatz 1 geschätzte voraussichtliche Gesamt-
wert der vorgesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer.

(3) Ein Einzelauftragswert im Sinne dieser Ver-
ordnung ist der geschätzte voraussichtliche Wert 
ohne Umsatzsteuer für jeweils ein Fachlos.“

2. Die Fußnote 1 zu § 1 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:

„1 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfra-
gen in Bezug auf Gemeinschaftsrecht, das für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht unter 
die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02, 
Amtsblatt der EU vom 1. August 2006)“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1.  §§ 7 und 38 UVgO sind anzuwenden 
mit der Maßgabe, dass die Durchführung 
von elektronischen Vergabeverfahren 
fakultativ ist und andere Verfahrensfor-
men zulässig bleiben. Ab dem 1. Januar 
2025 ist für Vergabeverfahren, die ab 
diesem Zeitpunkt begonnen werden, 
ein elektronisches Vergabeverfahren 
verpflichtend über einem Auftragswert 
von 150.000 EUR; der Auftraggeber darf 
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zulassen, dass Teilnahmeanträge oder 
Angebote nach Wahl des Unternehmens 
schriftlich statt über elektronische Mittel 
gemäß § 7 Absatz 1 UVgO abgegeben 
werden. Er darf weiter zulassen, dass 
die Kommunikation nur die Vergabe-
unterlagen betreffend nach Wahl der 
Unternehmen statt über das elektroni-
sche Mittel schriftlich oder anderweitig 
in Textform (§ 126b BGB) erfolgt. Es ist 
sicherzustellen, dass allen Unternehmen 
alle die Vergabeunterlagen betreffenden 
Informationen zur Verfügung gestellt 
werden;“

bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „nicht anzuwenden“ werden 
ersetzt durch die Wörter „fakultativ, so-
weit das Vergabeverfahren ausschließlich 
schriftlich zugelassen wurde“;

cc) Nach Nummer 2 wird folgende neue Num-
mer 3 eingefügt:

„3.  Ein Direktauftrag nach § 14 UVgO ist 
zulässig bis zu einem Auftragswert von 
5 000 EUR;“

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 
und wie folgt gefasst:

„4.  § 29 Absatz 1 UVgO ist fakultativ an-
wendbar; ab dem 1. Januar 2025 gilt 
dies bis zu einem Auftragswert von 
150 000 EUR;“

ee) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 
und wie folgt gefasst:

„5.  §§ 39 und 40 UVgO sind bei Verhand-
lungsvergaben ohne Teilnahmewettbe-
werb fakultativ anwendbar; ab dem 
1. Januar 2025 gilt der erste Teilsatz 
bis zu einem geschätzten Auftragswert 
von 150 000 EUR; die Grundsätze des 
Geheimwettbewerbs sind zu wahren, 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
sind zu schützen;“

ff) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 
und wie folgt geändert:

Nach der Angabe „50 000 EUR“ wird die 
Angabe „sowie wenn eine Vorabinforma-
tion nach § 5 erteilt wurde“ eingefügt.

gg) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 
und wie folgt gefasst:

„7.  freiberufliche Leistungen nach § 50 
UVgO können bis zu einem Auftragswert 
von 25 000 EUR sowie bis zu einem 
Einzelauftragswert von 25 000 EUR im 
Wege eines Direktauftrages entspre-
chend § 14 Satz 1 UVgO vergeben wer-
den; § 14 Satz 2 UVgO ist entsprechend 
anzuwenden.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für Verfahren nach der UVgO gilt ergän-
zend folgende Wertgrenze:

Bis zu einem Auftragswert von 150 000 EUR 
ist sowohl eine Beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb als auch eine Ver-
handlungsvergabe ohne weitere Voraussetzun-
gen zulässig.“

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Vergabe von Bauleistungen

(1) Öffentliche Auftraggeber und Konzessionsge-
ber haben bei der Vergabe von Bauaufträgen und 
Baukonzessionen unterhalb der Schwellenwerte 
nach § 106 GWB die Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 1 
anzuwenden. Aufgrund des § 3 Absatz 2 VGSH 
wird Abschnitt 1 der VOB/A vom 31. Januar 2019 
(BAnz AT 19.2.2019 B2) für verbindlich erklärt.

(2) § 12 Absatz 1 Nummer 1 VOB/A ist anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass Auftragsbekannt-
machungen auch auf dem Internetportal www.
service.bund.de veröffentlicht werden müssen.

(3) Ab dem 1. Januar 2025 ist ein elektronisches 
Vergabeverfahren verpflichtend über einem Auf-
tragswert von 1 000 000 EUR, es sei denn es 
liegt einer der Ausnahmetatbestände des § 11b 
des 2. Abschnitts der VOB/A vor oder der Einzel-
auftragswert beträgt bis zu 150 000 EUR. Der 
Auftraggeber darf zulassen, dass Teilnahmean-
träge oder Angebote nach Wahl des Unterneh-
mens schriftlich statt über elektronische Mittel 
gemäß § 11a VOB/A abgegeben werden. Er darf 
weiter zulassen, dass die Kommunikation nur 
die Vergabeunterlagen betreffend nach Wahl der 
Unternehmen statt über das elektronische Mittel 
schriftlich oder in anderer Textform erfolgt. Es ist 
sicherzustellen, dass allen Unternehmen alle die 
Vergabeunterlagen betreffenden Informationen 
zur Verfügung gestellt werden. § 11 Absatz 6 
Satz 2 VOB/A ist fakultativ für Vergabeverfahren, 
die ausschließlich schriftlich zugelassen wurde.

(4) Abweichend von § 3a Absatz 2 Nummer 1 
und Absatz 3 Satz 2 VOB/A gelten ergänzend zu 
den sonstigen Regelungen der VOB/A folgende 
Wertgrenzen:

1. eine Beschränkte Ausschreibung ohne öffent-
lichen Teilnahmewettbewerb ist ohne weitere 
Voraussetzungen zulässig bis zu einem Auf-
tragswert von 1 000 000 EUR sowie bis zu 
einem Einzelauftragswert von 1 000 000 EUR;

2. eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere Vo-
raussetzungen zulässig bis zu einem Auftrags-
wert von 150 000 EUR sowie bis zu einem 
Einzelauftragswert in Höhe von 150 000 EUR.
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Bei Vergaben nach Nummer 1 ist § 20 Absatz 4 
VOB/A entsprechend anzuwenden.

(5) Ein Direktauftrag ist abweichend von § 3a 
Absatz 4 VOB/A zulässig bis zu einem Auftrags-
wert von 10 000 EUR.

(6) Die §§ 6 und 7 VgV sind entsprechend an-
zuwenden.“

5. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5 
Vorabinformation

(1) Auftraggeber informieren die Unternehmen, 
deren Teilnahmeanträge oder Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, in Textform, elek-
tronisch oder per Telefax über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot den Zuschlag 
erhalten soll und die Gründe der Nichtberück-
sichtigung (Vorabinformation) spätestens sieben 
Kalendertage vor Erteilung des Zuschlags. Die 
Wartefrist kann bei der Festlegung der Bindefrist 
gemäß § 10 Absatz 4 VOB/A hinzuaddiert werden. 
Für Vergaben mit einem Einzelauftragswert bis 
50 000 EUR ist die Vorabinformation fakultativ 
anwendbar. Die zusätzliche Anwendung von § 19 
Absatz 2 VOB/A sowie § 46 Absatz 1 Satz 1 und 3 
UVgO ist nicht verpflichtend.

(2) Einer Vorabinformation bedarf es nicht, sofern 
entweder einem betroffenen Unternehmen die 
Nichtberücksichtigung bereits vorher in Textform 
mitgeteilt worden ist, oder in Fällen, in denen eine 
freihändige Vergabe oder eine Verhandlungsverga-
be wegen Dringlichkeit gerechtfertigt ist, oder es 
nur einen Teilnahmeantrag oder ein Angebot gab.“

6. § 6 wird gestrichen.

7. Der bisherige § 7 wird § 6 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

Artikel 2 
Aufhebung der Schutzsuchenden-

Vergabeverordnung2)

Die Schutzsuchenden-Vergabeverordnung vom 
23. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 278), geändert 
durch Verordnung vom 2. Mai 2023 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 240), wird aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. November 2023

C l a u s  R u h e  M a d s e n
Minister

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

2) Aufhebung GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7220-4-4

Landesverordnung
zur Änderung der Umlageverordnung*)

Vom 23. November 2023

Aufgrund des § 20 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 28), zuletzt geändert durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 17. März 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 301, 307), in Verbindung mit § 27 Ab-
satz 1 des Landesverwaltungsgesetzes und Buchsta-
be F der Geschäftsverteilung der Landesregierung 
gemäß Bekanntmachung des Ministerpräsidenten 
nach § 27 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungsge-
setzes vom 29. Juni 2022 (GVOBl. Schl.-H- S. 731), 

*) Ändert LVO vom 3. Dezember 2018, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 780-3-30

geändert durch Bekanntmachung vom 30. August 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 800), verordnet das Minis-
terium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa 
und Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Umlageverordnung vom 3. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 815) wird wie folgt geändert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen.

2. Absatz 2 wird gestrichen.

3. Die Absatzangabe „(1)“ wird gestrichen.


